
 

Pressemitteilung  
 

Zusatz „Datum des Poststempels“ bei Widerrufs-
belehrungen gilt nicht 

 

Zahlreiche Verbraucher können ihre in so genannten „Haustürsitua-
tionen“ geschlossenen Verträge auch nach Jahren noch widerrufen 

 

Siegburg, 30. März 2006. Hoffnung für geschädigte Kunden von Haustür-

geschäften bringt ein aktuelles Urteil (AZ 1 U 134/05) des Oberlandesge-

richts (OLG) Oldenburg, das entsprechende Urteile des Bundesgerichthofs 

und des Landgerichts München I bestätigt und konsequent umsetzt. Mit 

diesem Urteil können Verbraucher selbst nach sehr langer Zeit noch von 

ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, wenn die Widerrufsbelehrung 

fehlerhaft ist. „In ihren Widerrufsbelehrungen fügen zahlreiche Kapitalan-

lagegesellschaften und andere Unternehmen hinter der eigentlich richtigen 

Formulierung ‚Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs’ den Klammersatz ‚Datum des Poststempels’ ein. Laut dem 

von uns erstrittenen Urteil ist dies irreführend. Die Frist endet immer um 

24.00 Uhr des Ablauftages, so genügt beispielsweise der rechtzeitige Ein-

wurf in einen Postkasten.“, erklärt der Siegburger Rechtsanwalt Hartmut 

Göddecke aus der gleichnamigen Kanzlei.  

 

Im Falle einer nicht erteilten oder fehlerhaften Widerrufsbelehrung läuft die 

Frist nicht und der Vertrag kann auch nach vielen Jahren noch aufgelöst 

werden. „Gerade im Zusammenhang mit so genannten Haustürgeschäften 

beziehungsweise Haustürsituationen stellt der Gesetzgeber hohe Anforde-

rungen an Unternehmen. Schon eine geringe Abweichung genügt, um die 

gesamte Belehrung unwirksam zu machen“, so Rechtsanwalt Göddecke. 

Interessierte informieren sich unter http://www.Datum-des-

Poststempels.de und finden dort die entsprechenden Urteile sowie einen 

Widerrufs-Musterbrief zum Download.  
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